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●  Volumen oder Netto- oder Bruttogewicht sowie für 
explosive Stoffe und Gegenstände die Netto explosiv-
stoffmasse.

●  Absender und Empfänger mit Name und Anschrift.
●  Bei Inanspruchnahme einer ADR-Vereinbarung oder 

Gefahrgut-Ausnahme ist dies in der Regel zu vermerken. 
●  Wenn Freistellung nach 1.1.3.6 ADR (1000-Punkte-

Regelung) in Anspruch genommen wird (siehe 2.5):  
Die Angabe der errechneten Menge je Beförderungs-
kategorie (in Deutschland reicht die Angabe der 
Gesamtpunktezahl).

●  Hinweis „umweltgefährdend“ bei Versandstücken mit 
dem „Fisch-und-Baum“-Kennzeichen.

Die vorgenannten Eintragungen im Beförderungspapier sind 
in einer amtlichen Sprache des Versandlandes abzufassen 
und, wenn diese Sprache nicht Englisch, Französisch oder 
Deutsch ist, zusätzlich in einer dieser Sprachen.

Die Reihenfolge ist teilweise vorgeschrieben: UN-Nummer, 
offizielle Benennung, Gefahrzettel-Nr. Hauptgefahr (Gefahr-
zettel-Nr. Nebengefahr, wenn vorhanden), Verpackungs-
gruppe und Tunnelbeschränkungscode müssen in dieser 
Reihenfolge erscheinen.

1.5	 Versandstücke können auch folgende Kennzeichnung 
tragen (Beispiele):

  
An dieser Kennzeichnung sieht man, dass es sich um 
Ge fahrgüter handelt, die als Kleinmengen (begrenzte 
Mengen) verpackt wurden. LQ steht für „Li mit ed Quanti-
ties“, d.h. verschiedene Güter wurden als Klein menge ver-
packt und sind sonst freigestellt. Diese Güter sind ebenfalls 
verkehrs sicher zu verstauen, bei Stoffaustritten ist jedoch 
Vorsicht ge boten. Bei der Mengenberechnung nach Unterab-
schnitt 1.1.3.6 brauchen die „Limited Quantities“ nicht 
berücksichtigt zu werden. 

Mit dem ADR 2011 wurde für Versandstücke mit begrenzten 
Mengen ein neues Kennzeichen eingeführt. Dieses gilt dann 
für alle Packstücke, egal ob nur ein Gefahrgut oder mehrere 
enthalten ist/sind. Die Variante mit dem „Y“ ist für den Luft-
verkehr gedacht, im Straßenverkehr hat sie aber die gleiche 
Bedeutung wie das Kennzeichen ohne „Y“.

  Neue Kennzeichen für
  begrenzte Mengen

      

Y

 (10 x 10 cm)
Die bisherige Kennzeichnung darf unter Umständen noch 
bis 30.06.2015 verwendet werden, so dass in dieser langen 
Übergangsfrist beide Varianten anzutreffen sind.

Auch bei den so genannten „Freige-
stellten Mengen“ (Excepted Quan-
tities) handelt es sich um sehr klei-
ne Mengen an Gefahrgut, die unter 
erleichterten Bedingungen trans-
portiert werden dürfen. Sie sind mit 
einem, mind. 10 x 10 cm großen 
Kennzeichen versehen: 

Anstelle des * muss der Gefahrzettel angegeben werden.
Anstelle der ** muss der Name des Versenders oder Empfän-

gers angegeben werden, wenn er nicht an anderer Stelle am 
Packstück angegeben ist.

Vorsicht: Von diesen Packstücken dürfen Sie nur maximal 
1000 Stück pro Fahrzeug transportieren.

1.6	Werden Versandstücke in einer 
„Umverpackung“ gebündelt, ist 
eine entsprechende Aufschrift vor-
geschrieben sowie außen die Wie-
derholung der notwendigen Bezet-
telung und Kennzeich nung der ent-
haltenen Versandstücke, wenn diese 
nicht mehr erkennbar sind.

2. Bevor sie abfahren
2.1	 Überprüfen Sie, ob Ihr kennzeichnungspflichtiges 
Fahrzeug ordnungsgemäß ausgerüstet ist! 

a) Feuerlöscher
2 Feuerlöscher (Brandklasse A, B, C), in Abhängigkeit von 
der zulässigen Gesamtmasse (zGM) der Beförderungseinheit 
vorhanden?
a) zGM > 7,5 t:   mind. 12 kg Feuerlöschmittel, 

davon mind. 1 x 6 kg-Löscher
b) 7,5 t ≥ zGM > 3,5 t:  mind. 1 x 2 kg + 1 x 6 kg
c) zGM ≤ 3,5 t:  mind. 2 x 2 kg
Ausnahme: Bei Klasse 6.2 genügt 1 x 2 kg-Löscher.
Hinweis auf Norm an Feuerlöschern vorhanden?  
(z.B. EN 3 oder DIN 14406)
Ablauf der nächsten wiederkehrenden Prüfung (Monat und 
Jahr) oder höchstzulässige Nutzungsdauer bei Feuerlöschern 
eingetragen?
Plomben der Feuerlöscher in Ordnung?
Feuerlöscher leicht erreichbar und gegen Witterungs- 
einflüsse geschützt?
b) Gefahrgutausrüstung

2 selbststehende Warnzeichen? 
(Kegel, Dreiecke oder Leuchten, Ausrüstung nach StVZO 
kann angerechnet werden.)
Mindestens einen passenden Unterlegkeil je Fahrzeug?
Je Fahrzeugmitglied vorhanden
– Handlampe?
– Warnkleidung (Weste)?
– 1 Paar Schutzhandschuhe?
– Augenschutz, z.B. Schutzbrille?
Augenspülflüssigkeit (Haltbarkeitsdatum)? 
Nicht erforderlich bei folgenden Gefahrzetteln:

       
Zusatzausrüstung bei folgenden Gefahrzetteln:

Atemschutz (Fluchtfilter), zum Beispiel eine Notfallflucht-
maske mit einem Gas/Staub-Kombinationsfilter des Typs 
A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2K2-P2
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Zusatzausrüstung bei folgenden Gefahrzetteln beim Trans-
port fester und flüssiger Stoffe:

 – Schaufel
– Kanalabdeckung
– Auffangbehälter

2.2 Überprüfen Sie weiter, ob die jeweils vorgeschriebe-
nen Begleitpapiere richtig und vollständig sind.
1.  Beförderungspapier einschließlich aller vorgeschriebenen 

Einträge (siehe 1.4),
2.  Schriftliche Weisungen (siehe 2.3),
3.  Lichtbildausweis für jedes Mitglied der Fahrzeug-

besatzung,
4.  Bescheinigung über die Schulung des Fahrzeugführers 

(ADR-Bescheinigung), sofern erforderlich (siehe Nr. 2.4),
5.  Zulassungsbescheinigung für Fahrzeuge EX/II, EX/III oder 

MEMU,
6.  Container-/Fahrzeug-Packzertifikat, wenn gefährliche 

Güter in Großcontainern zu einem Seehafen befördert 
werden,

7.  Fahrwegbestimmung und Bescheinigung im Rahmen 
von § 35 GGVSEB (Beförderung besonders gefährlicher 
Güter), ggf. Reservierungsbestätigung der Bahn,

8.  Ausnahmezulassung nach § 5 GGVSEB, wenn diese in 
An spruch genommen wird,

9.  eventuell weitere erforderliche behördliche Genehmi-
gungen für bestimmte Gefahrgüter der Klassen 1, 4.1, 
5.2 und 7.

Generell gilt: Ladung und Papiere müssen übereinstimmen.

2.3 Seit 1.01.2009 gibt es einheitliche „Schriftliche Wei-
sungen“ in Form einer 4-seitigen Fahreranweisung. Ein-
heitlich meint, dass die Weisungen nicht mehr stoff- oder 
klassenbezogen sind. Form und Inhalt sind jedoch verbindlich. 
Sie müssen nur noch in der(den) Sprache(n) der Mitglieder der 
Fahrzeugbesatzung mitgeführt werden. Der Beförderer (Fuhr-
unternehmen) ist verpflichtet, die Schriftlichen Weisungen 
bereitzustellen. 

Achtung: Die Schriftlichen Weisungen haben sich 2011 ge-
ändert, so dass nur noch die neuen Muster zulässig sind.

Sie sind erhältlich unter www.heinrich-vogel-shop.de  
(Bestell-Nr. 13999) oder unter Tel. 089/20 30 43-16 00).

Die Schriftlichen 
Weisungen sind 
leicht auffindbar 

im Führerhaus auf-
zubewahren, am 

besten zusammen 
mit den anderen 

Begleitpapieren, so 
dass im Falle eines 
Unfalles alle rele-

vanten Dokumente 
mit einem Griff  
mitgenommen  

werden können.

Ausrüstung für den persönlichen und allgemeinen Schutz für die 
Durchführung allgemeiner und gefahrenspezifischer notfall- 

maßnahmen, die sich gemäß Abschnitt 8.1.5 des ADr an Bord  
des fahrzeugs befinden muss

Die folgende Ausrüstung muss sich an Bord der Beförderungseinheit befinden:

•  ein Unterlegkeil je Fahrzeug, dessen Abmessungen der höchstzulässigen Gesamt-
masse des Fahrzeugs und dem Durchmesser der Räder angepasst sein müssen;

•  zwei selbststehende Warnzeichen;

•  Augenspülflüssigkeita) und 

für jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung

•  eine Warnweste (z. B. wie in der Norm EN 471 beschrieben);

•  ein tragbares Beleuchtungsgerät;

•  ein Paar Schutzhandschuhe und

•  eine Augenschutzausrüstung (z. B. Schutzbrille).
 
Für bestimmte Klassen vorgeschriebene zusätzliche Ausrüstung:

•  an Bord von Fahrzeugen für die Gefahrzettel-Nummer 2.3 oder 6.1 muss sich für 
jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung eine Notfallfluchtmaskeb) befinden;

•  eine Schaufelc);

•  eine Kanalabdeckungc);

•  ein Auffangbehälterc).

a) Nicht erforderlich für Gefahrzettel der Muster 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 und 2.3.

b)  Zum Beispiel eine Notfallfluchtmaske mit einem Gas/Staub-Kombinationsfilter des Typs A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2K2-P2, der mit dem in der Norm 
EN 141 beschriebenen vergleichbar ist.

c) Nur für feste und flüssige Stoffe mit Gefahrzettel-Nummer 3, 4.1, 4.3, 8 oder 9 vorgeschrieben.

Zusätzliche Hinweise für die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung über die Gefahreneigenschaften von gefährlichen 
Gütern, die durch Kennzeichen angegeben sind, und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen 

zu ergreifenden Maßnahmen

Kennzeichen Gefahreneigenschaften Zusätzliche Hinweise

(1) (2) (3)

  
Umweltgefährdende Stoffe

Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

 
Erwärmte Stoffe

Gefahr von Verbrennungen durch Hitze. Berührung heißer Teile  
der Beförderungseinheit 
und des ausgetretenen 
Stoffes vermeiden.

Zusätzliche Hinweise für die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung über die Gefahreneigenschaften von gefährlichen 
Gütern nach Klassen und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen zu ergreifenden Maßnahmen

Gefahrzettel und Großzettel
(Placards)

Gefahreneigenschaften Zusätzliche Hinweise

(1) (2) (3)

Entzündend (oxidierend) wirkende
Stoffe

  
5.1

Gefahr heftiger Reaktion, Entzündung und Explosion bei 
Berührung mit brennbaren oder entzündbaren Stoffen.

Vermischen mit entzünd-
baren oder brennbaren 
Stoffen (z.B. Sägespäne) 
vermeiden.

Organische Peroxide

  
5.2

Gefahr exothermer Zersetzung bei erhöhten Temperaturen,
bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie Säuren, Schwermetall-
verbindungen oder Aminen), Reibung oder Stößen.
Dies kann zur Bildung gesundheitsgefährdender und 
entzündbarer Gase oder Dämpfe oder zur Selbstentzündung 
führen.

Vermischen mit entzünd-
baren oder brennbaren 
Stoffen (z.B. Sägespäne) 
vermeiden.

Giftige Stoffe

  
6.1

Gefahr der Vergiftung beim Einatmen, bei Berührung mit der 
Haut oder bei Einnahme.
Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

Notfallfluchtmaske 
verwenden.

Ansteckungsgefährliche Stoffe

  
6.2

Ansteckungsgefahr. Kann bei Menschen oder Tieren 
schwere Krankheiten hervorrufen.
Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

Radioaktive Stoffe

  
7A           7B

  
7C            7D

Gefahr der Aufnahme und der äußeren Bestrahlung. Expositionszeit 
beschränken.

Spaltbare Stoffe

  
7E

Gefahr nuklearer Kettenreaktion.

Ätzende Stoffe

8

Verätzungsgefahr.
Kann untereinander, mit Wasser und mit anderen Stoffen
heftig reagieren.
Ausgetretener Stoff kann ätzende Dämpfe entwickeln.
Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

Verschiedene gefährliche Stoffe und
Gegenstände
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Verbrennungsgefahr.
Brandgefahr.
Explosionsgefahr.
Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.

Bem. 1.  Bei gefährlichen Gütern mit mehrfachen Gefahren und bei Zusammenladungen muss jede anwendbare Eintragung  
beachtet werden.

 2.  Die oben angegebenen zusätzlichen Hinweise können angepasst werden, um die Klassen der zu befördernden gefährlichen 
Güter und die Beförderungsmittel wiederzugeben.

Zusätzliche Hinweise für die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung über die Gefahreneigenschaften von gefährlichen 
Gütern nach Klassen und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen zu ergreifenden Maßnahmen

Gefahrzettel und Großzettel
(Placards)

Gefahreneigenschaften Zusätzliche Hinweise

(1) (2) (3)

Explosive Stoffe und Gegenstände
mit Explosivstoff

    
 1 1.5 1.6

Kann eine Reihe von Eigenschaften und Auswirkungen wie 
Massendetonation, Splitterwirkung, starker Brand/Wärme-
fluss, Bildung von hellem Licht, Lärm oder Rauch haben.
Schlagempfindlich und/oder stoßempfindlich und/oder 
wärmeempfindlich.

Schutz abseits von 
Fenstern suchen.

Explosive Stoffe und Gegenstände
mit Explosivstoff

  
1.4

Leichte Explosions- und Brandgefahr. Schutz suchen.

Entzündbare Gase

  
2.1

Brandgefahr.
Explosionsgefahr.
Kann unter Druck stehen.
Erstickungsgefahr.
Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen. 
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Nicht entzündbare, nicht giftige Gase

    
2.2

Erstickungsgefahr.
Kann unter Druck stehen.
Kann Erfrierungen hervorrufen.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Giftige Gase

2.3

Vergiftungsgefahr.
Kann unter Druck stehen.
Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Notfallfluchtmaske 
verwenden.
Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Entzündbare flüssige Stoffe
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Brandgefahr.
Explosionsgefahr.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.
Nicht in tief liegenden
Bereichen aufhalten.

Entzündbare feste Stoffe,
selbstzersetzliche Stoffe und

desensibilisierte explosive feste Stoffe

4.1

Brandgefahr. Entzündbar oder brennbar, kann sich bei Hitze, 
Funken oder Flammen entzünden.
Kann selbstzersetzliche Stoffe enthalten, die unter  
Einwirkung von Hitze, bei Kontakt mit anderen Stoffen  
(wie Säuren, Schwermetallverbindungen oder Aminen),  
bei Reibung oder Stößen zu exothermer Zersetzung neigen. 
Dies kann zur Bildung gesundheitsgefährdender und 
entzündbarer Gase oder Dämpfe oder zur Selbstentzündung 
führen.
Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten. 
Explosionsgefahr desensibilisierter explosiver Stoffe bei 
Verlust des Desensibilisierungsmittels.

Selbstentzündliche Stoffe

 
4.2

Brandgefahr durch Selbstentzündung bei Beschädigung von 
Versandstücken oder Austritt von Füllgut.
Kann heftig mit Wasser reagieren.

Stoffe, die in Berührung mit Wasser
entzündbare Gase entwickeln

  
4.3

Bei Kontakt mit Wasser Brand- und Explosionsgefahr. Ausgetretene Stoffe 
sollten durch Abdecken 
trocken gehalten werden.

Schriftliche WeiSungen geMÄSS ADr
Maßnahmen bei einem unfall oder notfall

Bei einem Unfall oder Notfall, der sich während der Beförderung ereignen kann, müssen 
die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung folgende Maßnahmen ergreifen, sofern diese  
sicher und praktisch durchgeführt werden können:

•  Bremssystem betätigen, Motor abstellen und Batterie durch Bedienung des gegebe-
nenfalls vorhandenen Hauptschalters trennen;

•  Zündquellen vermeiden, insbesondere nicht rauchen und keine elektrische Ausrüstung 
einschalten;

•  die entsprechenden Einsatzkräfte verständigen und dabei soviel Informationen wie 
möglich über den Unfall oder Zwischenfall und die betroffenen Stoffe liefern;

•  Warnweste anlegen und selbststehende Warnzeichen an geeigneter Stelle aufstellen;

•  Beförderungspapiere für die Ankunft der Einsatzkräfte bereit halten;

•  nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder diese berühren und das Einatmen von Dunst, 
Rauch, Staub und Dämpfen durch Aufhalten auf der dem Wind zugewandten Seite 
vermeiden;

•  sofern dies gefahrlos möglich ist, Feuerlöscher verwenden, um kleine Brände/Entste-
hungsbrände an Reifen, Bremsen und im Motorraum zu bekämpfen;

•  Brände in Ladeabteilen dürfen nicht von Mitgliedern der Fahrzeugbesatzung bekämpft 
werden;

•  sofern dies gefahrlos möglich ist, Bordausrüstung verwenden, um das Eintreten von 
Stoffen in Gewässer oder in die Kanalisation zu verhindern und um ausgetretene Stoffe 
einzudämmen;

•  sich aus der unmittelbaren Umgebung des Unfalls oder Notfalls entfernen, andere Per-
sonen auffordern sich zu entfernen und die Weisungen der Einsatzkräfte befolgen;

•  kontaminierte Kleidung und gebrauchte kontaminierte Schutzausrüstung ausziehen 
und sicher entsorgen.

Lesen Sie vor Beförderungsbeginn die Schriftlichen Weisungen 
sorgfältig, damit Sie im Notfall die zu ergreifenden Maßnah-
men kennen und anwenden können!

2.4 Alle Fahrzeugführer, die eine kennzeichnungspflichtige 
Beförderungseinheit mit gefährlichen Gütern in Versandstük-
ken führen, müssen im Be sitz einer „ADR-Bescheinigung“ 
(sog. Gefahr gut-Führerschein) sein. 
Bei Beförderungen von Gütern der Klassen 1 und 7 sind 
außerdem spezielle Aufbaukurse erforderlich.
Besonderheiten gibt es bei den UN-Nummern UN 2915 und 
UN 3332, wenn maximal 10 Versandstücke transportiert 
werden und die Summe der Transportkennzahlen den Wert 
3 nicht übersteigt. Beim Einhalten dieser Kriterien ist ein 
Aufbaukurs Klasse 7 nicht erforderlich.
Alle anderen Fahrer, die mit Gefahrzetteln gekennzeichnete 
Versandstücke transportieren, benötigen eine Schulung nach 
Nr. 8.2.3 des ADR (z.B. interne Unterweisung).

2.5 Nicht kennzeichnungspflichtige Transporte: Wenn 
die Ladung Ihrer Beförderungseinheit die in der Ta belle zu 
Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR (siehe Seite 5) angegebenen 
Mengengrenzen (1000 Punkte) nicht überschreitet,
–  ist von den Ausrüstungsgegenständen (siehe 2.1) nur 

ein mindes tens 2-kg-Pulver-Feuerlöschgerät erforderlich. 
–  brauchen von den Begleitpapieren nicht mitgeführt zu 

werden: die Schriftlichen Weisungen, die Zulassungs-
beschei ni gung (nur Klasse 1) sowie die Bescheinigung 
über die Schulung des Fahrzeugführers (siehe 2.2, Nr. 4;  
beachte: eine interne Schulung des Fahrers ist unab- 
hängig davon erforderlich, siehe Abschnitt 8.2.3 i.V.m. 
Kapitel 1.3 ADR).

Zur Anwendung der Tabelle auf Seite 5: Wird nur ein einziges 
Gefahrgut transportiert oder verschiedene Gefahrgüter, die 
die gleiche „höchstzulässige Gesamtmenge“ haben, so ist 
diese Gesamtmenge die Obergrenze je Beförderungseinheit.
Für sonstige Mischladungen von Gefahrgütern mit unter-
schiedlichen Obergrenzen muss die tatsächliche Menge 
jedes Gefahrgutes mit dem angegebenen Faktor multipli-
ziert und alle so ermittelten Gefahrenpunkte addiert wer-
den. Das Ergebnis darf den Wert 1000 nicht überschreiten 
(1000-Punkte-Grenze). Ein Beispiel:

	 Transportiertes Gefahrgut Menge Multiplikator Gefahrenpunkte

 UN 1203 (VG II) 100 Liter         3         300

 UN 1202 (VG III) 200 Liter         1         200

     Summe         500

Die 1000 Punkte-Grenze ist noch nicht erreicht, d.h. die 
Freistellungen können genutzt werden.

Fortsetzung auf Seite 6 unten
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